ANLAGE NR.  1

REGELN FÜR DIE KENNZEICHNUNG, WELCHE VON DEN MITGLIEDERN VON ECOBULPACK AUF DIE VERPACKUNGEN ZUM BEWEIS IHRER ANGEHÖRIGKEIT ZUR DIESEN KOLLEKTIVEN ORGANISATION ANGEBRACHT WIRD
1. Grafische Darstellung der Handelsmarke
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2. Die Marke wird auf einem weißen rechteckigen Hintergrund mit einem Rahmen dargestellt, welcher aus zwei parallelen grünen Linien besteht, innerhalb welcher das Wortelement der Marke steht. Das Wortelement ist die Bezeichnung ECOBULPACK, indem bei der Schreibweise des Elementes “ЕCО” seine grafische Darstellung und die Proportionen im P. 1 einzuhalten sind. Die Farbe der Marke ist dunkelgrün. 

3. Ecobulpack AD stimmt zu, dass die Handelsmarke auf die Verpackungen in einer anderen Farbe und auf einem anderen Hintergrund einschl. verschiedener Grünschattierungen, die für die jeweilige Verpackung geeignet sind, dargestellt werden kann, so dass die Marke visuell erkennbar ist.

4. Die Marke wird entweder auf die Verpackung selbst oder auf das Etikett der Verpackung, oder als Label angebracht. Ab 01.01.2005 muss die Handelsmarke in der Nähe der Kennzeichnung angebracht werden, die in Anlage 2, 3 zum Art. 5, Abs. 1, P. 1 und 2 der Verordnung über die Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegt ist.
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